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Wien, am 28. Mai 1990 
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1990 -05- :30 
zu 0322/J 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. ETTMAYER, KISS und Kolleeen 

haben am 3.4.1990 unter der Nr. 5322/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische AnfraBe,betreffend Gendarmerieposten Ob~rpullen­

dorf gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Bis wann wird die Erneuerung der Fenster beim Gendarmeriepo­

sten in Oberpullendorf durchffeführt? 

2. Bis wann soll für die diensthabenden Beamten eine Ledigen­

unterkunft zur Verfügung stehen? 

3. Welche finanziellen Mittel sollen für die dfirchzuftihrenden 

Adaptierungen während des laufenden Jahres aufgewendet wer-

den?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Da für die Durchführung von Adaptierungs- und Umbauarbeiten in 

Bundesgebäuden das Bundesministerium für wirtschaftliche Anffele­

genheiten zuständig ist, habe ich bezüglich der Gendarmerieunter­

kunft in Oberpullendorf das Amt der Burgenländischen Landesregie­

rung (Bundesgebäudeverwaltung) um Stellungnahme ersucht. Es wurde 
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mir mitgeteilt, daß im Budget-Entwurf für 1990 von der ßGV I für 

durchzuführende Adaptierungsarbeiten im erwähnten Bundesamtsgebäu­

de 8 2,500.000,-- veranschlagt, vom Bundesministerium für wirt­

schaftliche Angelegenheiten jedoch nur S 1,000.000,-- genehmigt 

wurden. 

Für die Erneuerung der straßenseitigen Fenster dieses ßundesamts­

gebäudes wäre insgesamt ein Betrag von weiteren rund 

S 3,000.000,-- erforderlich, wovon auf die Fenster beim Gendarme­

rieposten rund 8 500.000,-- entfallen. 

Der Zeitpunkt der Erneuerung der Fenster des Bundesamtsgebäudes 

hängt ausschließlich von der Zuteilung der BUdgetmittel durch das 

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten ab. Ich 

selbst kann daher die diesbezügliche Frage nicht beantworten. 

Falls fUr einen kasernierungspflichtigen Gendarmeriebeamten des 

Gendarmeriepostens Oberpullendorf ein Ledigenzimmer benötigt 

wird, erfolgt für die Dauer des unbedingten Bedarfes die Anmiet­

ung eines solchen Zimmers zu Lasten des Bundes. 

80 wurde etwa vom 1. März bis Ende April 1990 für einen kasernie­

rungspflichtigen Beamten (einen Gendarmerieschtiler, der auf die­

sem Posten seine Praxisphase absolvierte) ein Zimmer zum Pauschal­

rnietzins von 8 1.600,-- angemietet. 
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